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Pädagogische

Ktltlnlgung des .Lchilieîjer. Erziehllngssrcundes" und der ..Vildng. Kliltter^

Srgan des Vereins kaM. Kelsrer und Sltjuilnänner der Schlveiz

und des lWeizerWen kaidoilschen Erziehnngsverelus.

Ewsledel». Junt 1912 â Nr. 2Z >

sy. Zahrga»g.

N«da»tton«»ommislton:
HH. Rektor Keiser. ErziehungSrat, Zug. Präsident: die HH. Seminar-Direktoren Paul Diebolder,
ßtickenbach sLchwpz» und Laur. Rogger. Httzkirch. Herr Lehrer I. Seitz. Amben lSt. Gallen)
und Herr Elemen« Frei zum ..Ttorc5en". Einsiedeln. Vinsendungen sind an letzleren, al» den
Sdef'Redaktor. zu richten. AnseratAuftrüg« aber an HH Haaseustein ä? Aogler in Luzern

Kdonnoment:
Erscheint wSchentltck» einmal und kostet jährlich Fr. «k»0 mit Portozulage.

Bestellungen bei den Berlegern: Eberle Sc Rilîenbach. Berlagtzhandlung. Etnsiedeln.
S»«»k»»r«Ne »«» «»»w« kau,. Ueftrer ««» a<Ii»l«»«n»r »,r

Berbandsprâsident Hr. Lehrer F. Oesch, Et. Fiden: Perbandskassier Hr Lehrer
Als. Engeler. Lachen Bonwil sShelk IX tt/.Ll».

Z«tzâli: Vom ZüchtigunaSrecht de» Lehrers — Das Staclato.Spiel. - Reisebüchlei«. — Dle neue
St. «aller Fibel. — Korrespondenzen — Echos der Presse. - Sprechsal. — Literatur. — Humor.
— Inserate. —

Mm Mchtigungsrecht des Lehrers.
tstortsehung.»

Konflikt Zwilche« Ztrafgeseh und kantonale Verordnung. Es ist nun
interessant und notwendig zu wissen, was skr ein Verhältnis sich heraus-
bildet zwischen dem Strafgesetze einerseits und der kantonalen Verord-

nung anderseits, nachdem das erste Taten verbietet, welche die letztere

erlaubt und umgekehrt. Die kantonale luzernische Verordnung über die

Züchtigung in der Schule geht nämlich weiter als daS Strafgesetz und

zwar in dem Sinne, daß sie den Lehrer in Wahl und Anwendung der

Züchtigungsmittel wesentlich beschränkt. Der Richter ist nun nicht im
mindesten gehalten, nach kant. Verordnungen zu urteilen, weil ihnen der

Charakter deS Gesetzes fehlt, lleberschreitungen derselben können diszipli-
«arisch geahndet, niemals aber strafrechtlich verfolgt werden. Beispiel:
Ein luz. Lehrer züchtigt einen Schüler durch Schläge auf daS Gesäß,
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